
zu § 2 des Haushaltsbeschlusses

Punkt Ansatz Bezeichnung Netto- Umsatz- Brutto-

gebühr steuer gebühr

Veranstaltungssaal Keltenmuseum

Pauschalpreis Kooperationspartner 223,17 44,63 267,80

Sonstige Veranstalter 309,00 61,80 370,80

für jede weitere Stunde (außerhalb der normalen Öffnungszeiten zB Auf- und Abbau

diverser Veranstaltungsbehelfe wie Sondervitrinen, Buffett, Bildermonatgen, etc) 38,67 7,73 46,40

Foyer:

Pauschalpreis (2 Stunden) 137,33 27,47 164,80

jede weitere Stunde 38,67 7,73 46,40

Workshop- bzw Seminarraum (nur innerhlb der regulären Öffnungszeiten buchbar):

Pauschalpreis (2 Stunden) 42,92 8,58 51,50

jede weitere Stunde 21,50 4,30 25,80

Ausstellungsräume bei Führungen außerhalb der Öffnungszeiten:

ersten zwei Stunden 60,08 12,02 72,10

jede weitere Stunde 15,00 3,00 18,00

340400 Stille-Nacht-Museum Raummiete:

Veranstaltungsraum OG (4 Stunden) 171,67 34,33 206,00

pro Stunde (außerhalb der regulären Öffnungszeiten zusätzlich) 30,08 6,02 36,10

jede weitere angefangene 1/2 Stunde 15,00 3,00 18,00
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Punkt Ansatz Bezeichnung Netto- Umsatz- Brutto-

gebühr steuer gebühr

894100 Salzberghalle:

a) Gesamtobjekt Saal und Nebenräume

Veranstaltungsmiete pro Tag (maximal 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 1.349,50 269,90 1.619,40

Veranstaltungsmiete pro Tag (maximal 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 674,67 134,93 809,60

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc)

Stundentarif 224,92 44,98 269,90

Kommerzielle Veranstaltung (maximal 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 1.686,83 337,37 2.024,20

(Discoparty, Ü-30-Party, etc)

für Vereine 843,42 168,68 1.012,10

Stundentarif 281,17 56,23 337,40

Hochzeiten (maximal 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 1.686,83 337,37 2.024,20

Stundentarif 281,17 56,23 337,40

Schulbälle und Schulveranstaltungen (5-Tage-Tarif) 2.342,75 468,55 2.811,30

Inkludierte Räumlichkeiten: Saal, Foyer, Balkon, Foyer 1. OG, Cafeteria, Schank Garderobe, eine Künstlergarderobe.

Inkludiertes Inventar: Bestuhlung (ca 600 Stück), Tische (ca 65 Stück), Garderobenständer, Standaschenbecher,

Schankanlage mit Kühlung, 3 Stück Gastrospühler, Kühlschränke.

Strom, Wasser, Heizung inkludiert.

Auf- und Abbaupauschale für gemeindeeigenes Inventar 224,92 44,98 269,90

Tarif für Auf- und Abbau pro Stunde 45,00 9,00 54,00

Großveranstaltungen (Messen, Ausstellungen, usw) sowie Veranstaltungen über einen längeren Zeitraum müssen

gesondert verhandelt werden.

894100 Ziegelstadel:

Gesamtobjekt oder nur OG (maximal 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 1.124,58 224,92 1.349,50

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 562,25 112,45 674,70



Punkt Ansatz Bezeichnung Netto- Umsatz- Brutto-

gebühr steuer gebühr

nur Erdgeschoß (maximal 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr 843,42 168,68 1.012,10

Stundentarif 224,92 44,98 269,90

Inkludiertes Inventar: Bestuhlung (ca 250 Stück), Backstagebereich mit Dusche und WC, Bühne (8 xx 5 Meter),

Schankbereich mit Spülung und Gastrspüler.

Auf- und Abbaupauschale für gemeindeeigenes Inventar 179,92 35,98 215,90

Tarif für Auf- und Abbau pro Stunde 45,00 9,00 54,00

Großveranstaltungen (Messen, Ausstellungen, usw) sowie Veranstaltungen über einen längeren Zeitraum müssen

gesondert verhandelt werden.

840100 Veranstaltungsstätte Pernerinsel:

Salzmagazin inkl. Friedl-Bahner-Salon (max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 468,58 93,72 562,30

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 234,25 46,85 281,10

Stundentarif 93,75 18,75 112,50

Ritter-von-Schwind-Saal inkl Nebenraum 

(max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 468,58 93,72 562,30

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 234,25 46,85 281,10

Stundentarif 93,75 18,75 112,50

Barbara-Raum (max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 468,58 93,72 562,30

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 234,25 46,85 281,10

Stundentarif 93,75 18,75 112,50

Franz-Kurz-Festsaal mit Romed-Plank-Raum (max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 1.405,75 281,15 1.686,90

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 702,83 140,57 843,40

Stundentarif 281,17 56,23 337,40

Verdampferturm (max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 656,00 131,20 787,20

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 328,00 65,60 393,60

Stundentarif 131,17 26,23 157,40



Punkt Ansatz Bezeichnung Netto- Umsatz- Brutto-

gebühr steuer gebühr

Solereinigungshalle - Festspielbühne (max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 1.874,25 374,85 2.249,10

inkl Garderobe und Außenbereich

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 937,08 187,42 1.124,50

Stundentarif 374,92 74,98 449,90

Schulbälle und Schulveranstaltungen (5-Tage-Tarif) 1.874,25 374,85 2.249,10

inkludierte Räume: Salzmagazin, Ritter-von-Schwind-Saal, Barbara-Raum, Franz-Kurz-Festsaal

Romed-Plank-Raum, Verdampferturm, Friedl-Bahner-Salon

inkl Strom, Wasser und Inventar (excl Heizung)

Mobile Heizung für alte Schmiede

Verrechnung des tatsächlichen Heizölverbrauchs mit dem aktuellen Heizölpreis zzgl 20 % Manipulationsgebühr.

Großveranstaltungen (Messen, Ausstellungen, usw) sowie Veranstaltungen über einen längeren Zeitraum müssen

gesondert verhandelt werden.

Alte Schmiede (max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 562,25 112,45 674,70

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 281,17 56,23 337,40

Kinder- und Jugendveranstaltungen 140,50 28,10 168,60

Stundentarif 112,42 22,48 134,90

Inkl Bestuhlung (ca 100 Stück), Tribühne, Tonanlage und Lichttechnik (sofern vorhanden), Einbauküche, Dusche

und WC, Stehtische (10 Stück), Tanzboden.

Übergabe und Einschulung der Ton- und Lichttechnik (keine Betreuung durch einen Veranstaltungstechniker).

Auf- und Abbaupauschale für gemeindeeigenes Inventar 179,92 35,98 215,90

Tarif für Auf- und Abbau pro Stunde 45,00 9,00 54,00

Tarif für Techniker pro Stunde 50,58 10,12 60,70

(gilt für alle Veranstaltungsstätten)



Punkt Ansatz Bezeichnung Netto- Umsatz- Brutto-

gebühr steuer gebühr

Salinenkapelle (max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 224,92 44,98 269,90

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 112,42 22,48 134,90

Auf- und Abbaupauschale für gemeindeeigenes Inventar 90,00 18,00 108,00

Tarif für Auf- und Abbau pro Stunde 45,00 9,00 54,00

Veranstaltungsstätte Kolpinghaus Hallein:

Scheicher-Saal (max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 1.124,58 224,92 1.349,50

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 562,25 112,45 674,70

Stundentarif 187,42 37,48 224,90

Inkl Bestuhlung (ca 150 Stück), Tische, Stehtische (10 Stück), Leinwand, Garderobe, Schankbereich mit Kühlung,

Gastrospüler, Heizung-Klimaanlage, Strom und Wasser.

Marmorsaal mit Foyer und Pausenraum 

(max 8 Stunden; zw 06:00 und 03:00 Uhr) 468,58 93,72 562,30

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 234,25 46,85 281,10

Stundentarif 93,75 18,75 112,50

Inkl Bestuhlung, Tische, Stehtische (10 Stück), Garderobe, Ausgabebereiche, Heizung und Strom.

Kolpingbar (max 8 Stunden; zw 06:00 und 01:00 Uhr) 281,17 56,23 337,40

für Vereine und Breitenkultur (Kleinkunstbühne, etc) 140,50 28,10 168,60

Stundentarif 56,25 11,25 67,50

Auf- und Abbaupauschale für gemeindeeigenes Inventar 90,00 18,00 108,00

Tarif für Auf- und Abbau pro Stunde 45,00 9,00 54,00

Veranstaltungsraum in der MS Burgfried, Mehrzweckraum im KiGa Rif

und Veranstaltungssaal im Gemeindezentrum Rif:

bis 2 Stunden 37,10

bis 5 Stunden 61,90

Tagessatz 123,70
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Kaution (in begründeten Fällen) 821,00

880100 Stadttheater und -kino:

Stundensatz Techniker ab der ersten Stunde (Proben, Aufbau, etc) 50,00 10,00 60,00

Tarif für Diawerbung pro Woche 12,00 2,40 14,40

Kinotarife:

Kino 1 Sitzreihe 1 bis 3 6,37 0,83 7,20

Kino 1 Sitzreihe 4 bis 6 7,35 0,95 8,30

Kino 1 Sitzreihe 7 bis 9 7,88 1,02 8,90

Kino 1 Sitzreihe 10 bis 14 8,41 1,09 9,50

Kino 1 Balkon 9,38 1,22 10,60

Kino 2 Sitzreihe 1 bis 4 6,37 0,83 7,20

Kino 2 Sitzreihe 5 bis 8 7,88 1,02 8,90

Filmmittwoch (außer Feiertage) 6,37 0,83 7,20

Stadttheater und -kino:

Veranstaltungen inkl Betriebskosten, etc, excl Veranstaltungstechniker

Montag bis Sonntag 1.000,00 200,00 1.200,00

Veranstaltungen von Kooperationspartnern

Montag bis Sonntag 500,00 100,00 600,00

Veranstaltungen inkl Betriebskosten, etc, excl Veranstaltungstechniker

ohne Publikum, z.B. Probe 600,00 120,00 720,00

Veranstaltungen von Kooperationspartnern

ohne Publikum, z.B. Probe 300,00 60,00 360,00

Kino Saal 2 incl Betriebskosten, etc 150,00 30,00 180,00

Schulveranstaltungen (Veranstalter ist eine Schule) 250,00 50,00 300,00

Dachterrasse excl Personal, Aufbau, Reinigung 450,00 90,00 540,00

Foyer o. Nebenraum excl Personal, Aufbau, Reinigung 500,00 100,00 600,00



Punkt Ansatz Bezeichnung Netto- Umsatz- Brutto-

gebühr steuer gebühr

Nutzung der Haus- und Veranstaltungstechnik inkl. Reinigung pro Tag 200,00 40,00 240,00

Die Kosten für Feuerwehr, Polizei und sonstige Entgelte sind vom Veranstalter zu tragen.

Für die Vergnügungssteuer gelten die bestehenden Vorschriften.

Ergänzung zu den Tarifen für Vereine

Vereine erhalten auf alle Tarife, auch auf jene des Haushaltsbeschlusses (gem Vollzugsermächtigung des Bürgermeisters)

im Haushaltsbeschluss der Stadtgemeinde Hallein (Voranschlag 2024) eine 50%ige Ermäßigung, soweit für Vereine

keine gesonderten Tarife festgelegt sind (bspw Auf- und Abbau, Inventarverleih, etc). 

Die angeführten Stundentarife können nicht weiter reduziert werden.

Ausgenommen von den Ermäßigungen sind jedenfalls die Tarife für Veranstaltungstechniker und das Kilometergeld

für Fahrzeuge.

Der Tourismusverband Hallein als ständiger Kooperationspartner der Stadtgemeinde Hallein erhält dieselben Tarife wie

ein Verein.

Hinweis bzw allgemeine Richtlinien zu Auf- und Abbautagen (diese gelten nicht für das Stadtkino und Stadttheater)

In den Tarifen für Veranstaltungsstätten ist ein Auf- und Abbautag enthalten. An diesen Tagen ist Auf- und Abbau zwischen

7 Uhr und 22 Uhr möglich (Ausnahmen bei lärmarmen Arbeiten sind möglich). Verrechnet wird lediglich ein über dieses

Ausmaß hinausgehender Mehrbedarf (eine Verlängerung dieser Zeit).

Sollten zwischen dem Beginn des Aufbaues und der Veranstaltung bzw dem Ende der Veranstaltung und dem Abbau

ein oder mehrere Tage liegen, sind diese mit dem vollen Stundensatz (bis zu 24 Stunden pro Tag) zu verrechnen.

Dies ist durch die Unbenutzbarkeit der Veranstaltungsstätte durch die Stadt Hallein begründet (Folgeveranstaltungen).

In allen anderen Fällen werden die Auf- und Abbaustunden nach tatsächlichem Aufwand verrechnet. Die Arbeiten haben

(mit ausnahme von lärmarmen Arbeiten) in der Zeit von 7 Uhr bis 22 Uhr zu erfolgen. Hinsichtlich möglicher Ausnahmen

entscheiden die Mitarbeiter der Veranstaltungsstätten.


